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Zur Motion Spahn.
Von / IHW/grr, Ständerat.

II. (Schluß.)

Die Motion Spahn liegt also zur Prüfung und Be-

'ichterstattung beim Bundesrat, völlig unpräjudiziert, wie
Wir gesagt haben. Es mag eingeschaltet werden, daß
für eine solche unpräjudizierte Ueberweisung einer Mo-
f'on der Beschluß des einen Rates, aus dessen Mitte

hervorgegangen ist, genügt, die Zustimmung des
Ständerates also in diesem Falle nicht erforderlich war.
Nach dem Gesetz über den Geschäftsverkehr zwischen
Nationalrat, Ständerat und Bundesrat wäre die Zustim-
Dung beider Räte nur erforderlich gewesen, wenn
üeni Bundesrat bestimmte Weisungen hätten erteilt wer-
den wollen, in welchem Sinne seine spätere Antragstel-
'ühg zu erfolgen habe. Das ist hier nicht der Fall. Wie
man übrigens gesehen hat, erwartet der Wortführer der
Motionäre selbst nicht etwa eine Spezialvorlage des Bun-
desrates über die Motion, sondern er verlangt und er-
Wartet bloß, daß bei Erlaß des eidgenössischen Straf-
Gesetzbuches die Frage geprüft werde, ob liier im Sinne

er Motion etwas geschehen, eine Strafnorm im Sinne
Intentionen der Motionsteller in das Gesetz aufge-

tt'Otnmen werden könne und solle. Das hat nun noch

^eine gute Weile. Und wenn es zur Beratung dieses
Metzes kommen wird, dann werden so manche gefähr-

^ Klippen zu umschiffen sein, daß ein odiöser „Kanzel-
H'Wagraph" gerade noch der fehlende letzte Nagel in
^ Sarg werden könnte.

Sache selbst ist gewiß nichts dagegen einzu-

p.,
den, wenn Bund und Kantone für don öffentlichen

^'eden unter den Angehörigen der verschiedenen Reli-

tio .^"'dssenschaften sorgen, wie der von den Mo-

fas ^gerufene Art. 50, lemma 2 der Bundesver-

^
sung eg vorsieht. Etwas weniger harmlos mag schon

R p P^'nngte Abwehr „gegen Eingriffe kirchlicher
sein ^ Rechte der Bürger und des Staates"

Satzung von Art. 50 stand, was den künfes-

sioncllen Frieden angeht, schon in der Bundesverfassung
von 1848. Die „Eingriffe kirchlicher Behörden" aber

sind, wie Herr Dr. Holenstein im Nationalrat zutreffend
erwähnte, erst 1874, zur Kulturkampfzeit, hineingekom-
meii. Sie sind ein Inventarstück aus dem Nachlasse von
Augustin Keller. Der Bundesrat hatte in seinem Ent-
wutf für die Verfassungsrevision davon nichts vorgesehen
und die Kommission des Nationalrates, der für die Be-

ratling die Priorität hatte, auch nicht. Da stellte in der
Kommission des Ständerates Augustin Keller den An-

trag, einen solchen Zusatz aufzunehmen. Weit in die

Kirchengeschichte zurückgreifend und abschließend mit
der Definierung des Dogmas von der lehramtlichen Un-
fehfbarkeit des Heiligen Stuhles hatte er ein numeriertes
Verzeichnis von etwa zwei Dutzend geschichtlichen Fällen;

von „Uebergriffen" der geistlichen Gewalt, vorab des

Heiligen Stuhles, aufgestellt und der Kommission vor-
gelegt, anhand derer er die Notwendigkeit der Abwehr
des Staates ad occulos demonstrieren zu können glaubte.
Die katholisch-konservativen Mitglieder der Kommission

bekämpften selbstverständlich den Antrag mit allem Nach-
druck. Die Herren von der freisinnigen Mehrheit der
Kommission beteiligten sich nicht an dem Meinungsstreit,
sie horchten' stillschweigend den Reden zu und — stimm-
ten für den Antrag. Er drang später nach langen De-

hatten in beiden Räten durch. *

Anfänglich, als mit dem bundesgerichtlichen Urteile
der „Fall Meury" bekannt geworden, war es fast aus-

schließlich nur die „Intoleranz" der katholischen Kirche
in Sachen der Mischehen, worüber die freisinnige oder
akatholische Welt in Aufregung geriet und wogegen zum
Aufsehen gemahnt wurde. Insoweit handelt es sich um

interkonfessionelle Verhältnisse und es könnte der Ge-

sichtspunkt der Wahrung des interkonfessionellen Erie-
dens in Frage kommen. Wie man aber sieht, ist bei

Begründung der Motion durch Hrn. Spahn dieser Ge-

sichtspunkt ganz in den Hintergrund getreten. Im Vor-

dergrund stand die andere Seite des Art. 50, eben das

Augustin Kellersche Moment der Abwehr gegen „Ein-
griffe" kirchlicher Behörden und zwar gegen Eingriffe
in die Rechte und Institutionen des Staates. Ein sol-

* Es mag Iiier auf die gedrängte Darstellung der Revisions-

Verhandlungen in dem Buche des Verfassers über B u n d e s r a t

Dr. Z e m p, V. Kapitel, verwiesen werden.



cher Eingriff wird erblickt in der „Mißachtung", welche
nicht bloß in dem konkreten Verhalten des HHrn. Pfarrer
Meury, sondern auch in der Lehre und Praxis der ka-

thoüschen Kirche selbst gegenüber der staatlichen In-
stitution der Zivilehe liegen soll. Und es wird eine

Strafbestimmung verlangt gegen den, der „die für Wah-

rung des Rechtes auf Ehe, für Feststellung und Beur-

kundung des Zivilstandes vom Staat getroffenen In-

stitutionen verunehrt".
Die verlangte Strafnorm' würde sich, wiiel man sieht,

nicht bloß gegen kirchliche Behörden, sondern gegen
jedermann richten, der in irgendeiner Art die in Frage
stehenden staatlichen Institutionen „verunehren" würde.
Wenn man sich erinnert, wie vielfach namentlich in der

ersten Zeit ihres Bestandes die Zivilehe sowohl als In-

stitution wie auch in mancher konkreter Erscheinungs-
form als sogenannte „Bundeshochzeit" Gegenstand des

Volkshumors war, dann muß 'man sich vergegenwärtigen,
daß eine solche Strafnorm den Staatsanwälten unter Um-
ständen recht viel Arbeit, und nicht gerade von der an-

genehmsten, verursachen könnte; sie würde ein richtiges
„Maulkrattengesetz" sein.

In erster Linie wird man aber wohl an die „kirch-
liehen Behörden", an die Geistlichen, denken; was die

Motionäre wollen, ist ein Kanzelparagraph. Und was

wäre nach der in Frage liegenden Beziehung der Inhalt
dieses Paragraphen? Doch wohl der: die Kirche und

ihre Diener dürfen nicht sagen und nicht lehren, daß

für ihre Ange h'ö r i g e n und für ihr F © r u m eine

eheliche Verbindung mit dem Abschlüsse vor dem Zivil-
standsamte noch nicht legitim geordnet, sondern daß —

„vor Gott und der Kirche", wie HHr. Meury sich' aus-

drückte — noch die kirchliche Einsegnung, die Beobach-

tung der kirchlichen Vorschriften erforderlich sei. Darauf

läuft die Sache praktisch und in Wirklichkeit hinaus:
die Kirche hat auf ihr eigenes Eherecht und dessen Gel-

tendmachung gegenüber ihren Angehörigem Verzicht zu

leisten, sie hat eine Ehe auch für ihre Angehörigen/
und für ihr Forum als legitim anzuerkennen, sobald sie

nach den Gesetzen des Staates gültig eingegangen wurde.

Ein solches Ansinnen ist unberechtigt und es muß

abgelehnt werden. Es stünde zudem in offenem

Widerspruch zu der Bestimmung, welche: nach dem' Vor-
bilde des deutschen Reiches auch in das' neue schweize-
rische Zivilgesetzbuch (Art. 118) aufgenommen wurde,
und auf welche bereits eine redaktionelle Auseinander-

setzung in Nr. 40 der „Kirchenzeitung" zutreffend hin-

gewiesen hat: „Im übrigen bleibt die kirchliche Ehe als

solche von den Bestimmungen dieses Gesetzes unbe-

rührt". Damit ist doch wohl auch vom staatlichen Gesetz-

'gfeber deutlich anerkannt und ausgesprochen, daß es

neben dem staatlichen Eherecht selbständig auch

ein kirchliches Eherecht gebe, dessen Satzungen

von jenem nicht berührt werden, so daß eine nach den

Staatsgesetzen gültig abgeschlossene Ehe nach kirch-
lichem Eherecht ungültig sein könne und nach diesem

nicht als gültig anerkannt zu werden brauche.

Gibt es also neben der staatlichen Zivilehe nach wie
vor eine kirchliche Ehe nach' selbständigen kirchlichen'

Satzungen, dann braucht wohl nicht besonders daran

erinnert zu werden, daß im' Vergleiche zur Kirche der
Staat in den Mitteln zum: Schütze se.ineir Ehe ohnehin
unendlich überlegen ist. Eine: bloß nach' kirchlicher Vor-
schläft eingegangene Ehe wird vorn Staate ohne weiteres
nicht anerkannt, mögen die Leute vor ihrem Gewissen
sich als vollgültig angetraute Ehegatten betrachten. Die
Frau erhält nicht den Namen des Mannes und Kinder
aus der Verbindung erhalten als illegitim nicht den Na-

men des Vaters; den Ehegatten ist das Erbrecht der
Ehegatten, den Kindern das Erbrecht ehelicher Kinder
versagt. Nicht nur das, die .Leute werden wegen Kon-
kubinates dem Strafrichter überwiesen und ihr Zusüm'-
m erheben polizeilich aufgehoben. Nur nebenbei sei noch

darauf hingewiesen, daß auch' der Geistliche, der die

Verbindung eingesegnet hat, staat! ieherseits zur Strafe

gezogen wird. Im übrigen weiß man, daß der Geistliche,
ehe er zur Trauung schreitet, die Nuptürienten zur Er-
füll ci n g der staatlichen Vorschriften anhält; so ist ihm
durch die kirchlichen Obern geboten und es würde das

wohl auch geschehen, selbst wenn eine staatliche Straf-

androhung nicht bestehen würde. — Mit dem allem aber

darf und soll sich der Staat zufrieden geben; er hat, was
des Staates ist, und soll nun auch der Kirche lassen,

was der Kirche ist, die Befugnis, von ihren Angehörigen,
solange sie das sein wollen, zu verlangen, daß sie neben
den Satzungen des Staates auch' den Satzungen der Kirche
'sich unterziehen, und ihnen zu sagen, daß vor dem'

Forum der Kirche die eheliche Verbindung nicht legitim
ist, solange sie diese Satzungen /licht erfüllt haben.
Wenn das Verlangen des Hrn. Spahn und seine Aus-

fiihrungen so verstanden werden! müssen, daß dieses'

fürderhin verboten und strafbar sein solle — und m an

wird sie kaum anders verstehen können —, dann liege

ein „Eingriff" nicht auf seite des HHrn. Meury, w'o'h'l

aber auf anderer Seite vor.
Der Fall von Therwil betraf eine interkonfessionelle

Mischehe, und damit ein Gebiet, das für antikirchlich®

Agitationen und Unternehmungen stets besonders: auf-

nahmefäh'ig und fruchtbar war und sein wird und auf

welchem daher für die Vertreter des kirchlichen Stand-

Punktes auch in besonderem' Maße' Klugheit und Fakt

angezeigt und geboten ist. Es gibt aber andere Fäll®»

die für unsere Frage praktisch vielleicht noch' von

größerer Bedeutung sind: die Neuehen von GesChli®"
den en. Soll die Kirche auch solche Verbindungen) nich

mehr verpönen und mißbilligen dürfen? Wir m'eineü

gegenteils, daß auch der Staat geradezu ein Interest
daran habe und sich' freuen solle, wenn wenigsten®'

noch die katholische Kirche unverbrüchlich an dem Po"'
zip der Unauflöslichkeit der Ehe festhält un

für und für eine starke Stütze desselben bleiben wird-

Unsere Ausführungen dürften zeigen, daß die
tion Spahn, nach! den Darlegungen ihres Wortführer^
gewürdigt und gemessen, trotz des „ruhigen" Tones,

in welchem sie erfolgten, ihrem sachlichen Gehalte nac

doch nicht so harmlos ist, wie es vielleicht scheinen mag-

Es handelt sich um den Versuch' zur Unterwerfung d®*"

Kirche unter die Allmacht des Staates in Dingen« '

denen die Kirche auf ihre Selbständigkeit, ihre Souverän!

tät nicht wird verzichten wollen und nicht wird verzieht®
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können. Der Versuch zeigt auch, wie wenig noch, ob-
Vöhl heute so viel von Trennung von Kirche und Staat
die Rede ist, der Gedanke einer loyalen Trennung im
Sinne einer wirklichen Selbständigkeit, auch der KirChe
(auf ihrem Gebiete, Gemeinbesitz selbst in oberen
Kreisen geworden ist. Wenn die Kirche, ohne die Ge-
setze des Staates zu verletzen, bloß von ihren Angehöri-
gen noch etwas mehr verlangt als diese, dann ruft man
dem Staatsanwalt und dem Landjäger!

Der Vertreter des Bundesrates, Hr. Hoffmann, hat
sich zu dem, was wir als sachlichen Kern in den Aus-
führungen des Hrn. Spahn betrachten, nicht bestimmt
ausgesprochen; wir glauben mindestens bezweifeln zu

dürfen, ob, wenn das geschehen wäre, die Aeußerung
zustimmend ausgefallen sein würde. Möglich, daß selbst
einige Mitunterzeichner der Motion Vorbehalte ange-
bracht haben würden. Es ist, wie gesagt, alles noch

unpräjudiziert. Um den verhältnismäßig befriedigenden
Verlauf und Ausgang des Handels gebührt in erster
Linie Hrn. Dr. Holenstcin, und neben ihm den Herren
Dr. Motta und Daucourt, für die geschickte und mutig
entschiedene Art, wie sie den Antrag der katholisch-
konservativen Fraktion auf Ablehnung der Motion ver-
baten, Anerkennung und Dank.

Es ist wahr und in hiohem Maße erfreulich, daß
Während der Verhandlungen int Saale! nicht Kulturkampf-
luft herrschte. Als gegen das Ende bei wenig Aufmerk-
samkeit der bekannte Rufer im Streit, Hr. Gobat, schär-
fri'e Töne anschlug, da mutete er uns an wie ein Vomr

abziehenden Heere vergessener Wachtposten; und man
batte den Eindruck, daß er sich' selbst einsam, weit-
fremd vorkomme und daß ihm! die Belegth'eit der Stimme
fast eine willkommene Entschuldigung war, im Bewußt-
sein, daß die Zeit, da die Kulturkampfreden im Paria-
'"ente großen Eindruck machten, für einstweilen vorüber
sei. Jedermann war froh, als die Angelegenheit erledigt
^ar. So ist jetzt die Stimmung. Täuschen wir uns aber
"'cht und seien wir nicht sbrglos! Ueber Nacht wird
von irgendwoher stürmische Kulturkampfluft auch in
die Raatssäle wiederkehren können.

Der Fall Meury vor dem Nationalrat.

Rede Dr. Holensteins.
Der Herr Motionssteiler hat einleitend bemerkt, daß

seine Motion, nachdem sie hier im Saale eingereicht wor-
cn war, von einem Teile der Presse der Oeffentlichkeit
s Sturmvogelmotion avisiert worden sei. Ich konstatiere

"ü" mit Vergnügen, daß die Vorahnung jener Blätter
eine grundlose war, und daß der Herr Motionsteller
Sti^ *-''icr Metamorphose, die ich begrüße, nicht als

b""vogel, sondern als Friedenstaube sich unserem
Präsentiert hat. Das wird auch für mich Veran-

Kate
Las

®""g sein, die Sache in aller Ruhe zu behandeln.

tie,-r Kollege Dr. Spahn hat uns Preßstimmen zi-

auch
''er Fall Meury behandelt wurde. Ich hätte

Kreßstirnmen in meiner Mappe, ich will Sie damit

nicht behelligen. Dagegen will ich konstatieren, daß nach
der bundesrätlichen Verhandlung über den Fall Meury
in einem Teil der Presse Artikel erschienen sind, die
dem Herrn Pfarrer Meury Aeußerungen unterstellten,
die er nicht getan hat. Der Herr Motionsteller hat ein
Blatt hier verlesen, ich glaube, es sei das „Schweizerische
Protestantenblatt", in welchem die Behauptung aufgestellt
wurde, es sei als kirchliche Lehre vom Herrn Pfarrer
Meury verkündigt worden, daß die katholische Kirche
die protestantische Ehe als ein nichtsittliches Verhältnis
betrachte. Wenn das in diesem Blatt steht, so sei hier
konstatiert, daß, was jenes Blatt behauptet, vollständig
unrichtig ist. Es darf vermutet werden, daß jener Ar-
tikel in jenem Blatt nicht ohne Wissen eines Theologen
erschienen ist, daß der Redaktion dieses Blattes wohl
ein Theologe vorsteht. Und da darf wohl konstatiert
werden, daß dieser Theologe mit einer solchen Aeuße-

rung den konfessionellen Frieden mehr gestört hat als

Herr Pfarrer Meury mit der Aeußerung, die er vor
den paar Personen getan.

Ich glaube damit über die Preßstimmen hinweg-
gehen und zur Behandlung der Sache selber übergehen
ÄU können. Der Art. 50, Abs. 2, dessen Ausführung
heute angeregt wird, hat seiner Entstehung nach zwei
Teile. In seiner wesentlichen Bestimmung war er schon

in der Verfassung von 1848 enthalten. Diel Bundesver-

fassung von 1848 hat den Grundsatz der Kultusfreiheit
eingeführt und ermöglicht, daß in protestantischem Kam-

tonen katholischer Gottesdienst und umgekehrt in ka-
tholischen Kantonen protestantischer Gottesdienst aus-

geübt werden konnte. Die Bundesverfassung hat jener
Bestimmung beigefügt, daß es den Kantonen und dem

Bunde vorbehalten bleiben solle, zur Aufrechterhaltung
der Ordnung und des Friedens unter den anerkannten'

Konfessionen geeignete Maßnahmen zu treffen. Im Jahre
1872, als über die Revision der Bundesverfassung in
den eidgenössischen Räten beraten wurde, hat der aar-

gauische Ständerat Augustin Keller beantragt, in diesem:

Absatz 2 folgenden Zusatz aufzunehmen: „sowie gegen
Eingriffe kirchlicher Behörden in die Rechte des Bürgers
und des Staates". Blumer-Morel erklären im Handbuch'

über das schweizerische Bundesstaatsrecht diesen Zu-

satz angesichts der übrigen Bestimmungen unserer Ver-

fassung als nicht gerade nötig und führen, weiter aus,
daß der Bundesrat beantragt habe, diesem Antrag Keller

eine, wie Blumer-Morel sich ausdrücken, „weniger ten-

denziöse Fassung" zu geben. Der Bundesrat stellte

nämlich den Antrag, diesem Absatz 2 beizufügen: „so-
wie gegen Uebergriffe über die Grenzen des staatlichen

und religiösen Gebietes".
Der Bundesrat war nämlich der Auffassung, daß

es nicht bloß Uebergriffe kirchlicher Behörden in das

staatliche Gebiet geben könne, sondern auch Uebergriffe
staatlicher Behörden in das Kultusgebiet. Die Ereignisse
haben dem Bundesrate Recht gegeben; denn wenige
Jahre später haben sich die eidgenössischen Räte mit
solchen Uebergriffen der staatlichen Gewalt in das Ge-

biet der Glaubens- und Kultusfreiheit zu befassen ge-
habt und haben solche Ausschreitungen der staatlichen

Gewalt zurückweisen müssen. Der Bundesrat ist mit



seinein Antrag damals unterlegen. Es wurde der Antrag
Keller angenommen, der Zusatzantrag in seiner, wie
iBlumer-Mcrel sagten, „tendenziösen Fassung", „der
kulturkämpferische Zusatz", wie Professor BurCkhardt
im Kommentar zu Art. 50, Abs. 2 sagt, „der unlogische
Zusatz", wie Dubs in seinem: Buche über das Schwei-

zerische Bundesrecht sich ausdrückt. Sie' wollen hieraus

entnehmen, daß jener Zusatzantrag Keller nicht un-
beanstandet geblieben ist.

So viel, meine Herren, über die Entstehungs-
geschichte des Art. 50, Abs. 2, der uns heute hier be-

schäftigen soll. Dieser Artikel steht in seinen wesent-
liehen Bestimmungen seit dem Jahre 1848, seit über
60 Jahren, in der Zusatzbestimmung, die Keller bean-

tragt hat, seit nahezu 40 Jahren in unserer Bundes-

Verfassung. In dieser langen Zeit von mehreren Jahr-
zehnten hat der Bundesrat und haben auch die eidgenössi-
sehen Räte sich nicht veranlaßt gefühlt, zur Ausführung
des Art. 50 gesetzgeberische Maßnahmen zu treffen.
Soweit mir die Geschichte unseres Bundesrechtes be-

kann!'ist, sind auch von keiner Seite her Anregungen
gemacht worden, welche eine nähere Ausführung des

Absatz 2 irgendwie als wünschenswert oder nötig er-

klärt hätten. Woher diese Erscheinung? Wohl deshalb,
Weil in der Tat nichts vorgefallen ist, das die Not-
wendigkeit nahe gelegt hätte, hier Ausführungsbestim-

mungen zu erlassen. Wir haben andere Artikel üi der

Bundesverfassung aus' dem' Gebiet der Glaubens- und

Gewissensfreiheit, die eine Ausführung seit Jahren ver-
langen. Der Art. 49, letzter Absatz, bestimmt: „Niemand
ist gehalten, Steuern zu bezahlen, welche speziell für
eigentliche Kultuszwecke einer Religionsgenossenschaft,
der er nicht angehört, auferlegt werden. Die nähere Aus-

führung dieses Grundsatzes ist der Bundesgesetzgebung
vorbehalten." Das steht in unserer Bundesverfassung
seit dem Jahre 1874; diese Bestimmung h'arrt jedoch
heute noch der Ausführung! Als vor 30 Jahren Herr
Nationalrat und Professor Huber an der Universität
Basel über Bundesstaatsrecht las und der Sprechende
unter den Hörern desselben saß, hat Herr Professor
Huber sich über die Unbilligkeit ausgesprochen, daß

die Kosten der Landeskirche! in vielen Kantonen noch

aus dem allgemeinen Staatshaushalt gedeckt werden.
Wir haben seither unsere Bundesverfassung wiederholt
revidiert, wir haben den Grundsatz der Vereinh'eit-

lichung des Zivilrechtes und Strafrechtes in die Bundes-

Verfassung aufgenommen, wir haben das' Zivilrecht ver-
einheitlicht, aber jene Verfassungsbestimmung vom' Jahre
1874, welche ausdrücklich ein Ausführungsgesetz fordert,
ist heute noch nicht ausgeführt worden. Ich glaube, daß

gerade der Kanton, dem' der Herr Motionsteller ange-
hört, ein Interesse an dieser Ausführung hätte; denn auch
der Kanton Schaffhausen gehört zu jenen Kantonen, die
die Kosten der protestantischen Landeskirche zum' Teil
aus dem Staatsbudget decken, an welches alle im Kan-
ton Schaffhausen wohnenden Personen in der Form von
Steuern ihre Beiträge zu leisten haben. Es gibt noch'

andere Zustände und Einrichtungen, die mit den in

Art. 49 und 50 unserer Bundesverfassung aufgestellten;
Grundsätzen nicht harmonieren. Ich finde hier von

Gareis und Zorn, in dem! bekannten Buch' über „Staat
und Kirche in der Schweiz", eine Ausführung über die

Kirchengesetzgebung im 'Kanton Schaffhauseu und be-

gegne darin folgendem Passus: „Eine neuere Revision,
des Gesetzes über die Kirchenorganisation von 1854 ist
unbedingt erforderlich, da dasselbe' mit den heutigen
Staatsbegriffen nicht vereinbar, vielmehr das Muster
eines staatlichen Kirchengesetzes' ist, wie es nicht sein

soll". Im gleichen Kapitel wird weiter ausgeführt: „Das'
dermalige Verhältnis von Kirche und Staat im Kanton'
Schaffhausen ist den Forderungen des heutigen Staats-
rechtes nicht konform; das Kirchengesetz und die neue

Verfassung stehen in bedenklicher Disharmonie".
Man steht also nicht bloß in Therwil, sondern auch'

noch andernorts in vielen Richtungen mit Bestimmungen!
unserer Bundesverfassung nicht im Einklang! Soviel sei

nebenbei hier bemerkt.
Ist es überhaupt Sache des Bundes, Ausführun'gs'-

bestimrnungen über Art. 50, Abs. 2, zu erlassen? Ich

gestatte mir, hier auf den Kommentar von Prof. Bruck-
hardt zu verweisen, Wo gesagt wird: „Die Handhabung
der öffentlichen Ordnung im: engeren Sinne und der

Kultuspolizei ist Sache der Kantone, daher sind sie

in erster Linie berufen, die in Art. 50, Abs. 2, Vorge-
sehenen Maßnahmen zur Handhabung der Ordnung und
des konfessionellen Friedens zu treffen. Der Bund ist

nur subsidiär kompetent, sei es, daß die eventuellen!

Maßnahmen nicht genügen, sei es, daß gegen die Kan-

tone Beschwerde geführt wird."
Ich konstatiere, daß der Art. 50, Abs. 2,. seit Jahr-

zehnten "in unserer Verfassung steht, und daß noch

von keiner Seite das Bedürfnis ausgesprochen wurde',

oder die Notwendigkeit begründet wurde, Ausführungs-
bestimmungen zu erlassen. Was ist nun geschehen, was!

ist vorgefallen, daß plötzlich zu eidgenössischem' Auf-

sehen gemahnt und eine Ausführung Von Absatz 2

des Art 50 zur Notwendigkeit geworden sein soll?

Das hochwichtige Ereignis soll eine Predigt des

Herrn Pfarrer Meury sein, bezw. eine Ansprache,
die derselbe zu Therwil im' Kanton Baselland im Nach-

mittagsg'ottesdienst, in der Christenlehre, gehalten hat.

Ist dieses Ereignis' in der Tat so wichtig, daß es die

Ausführung des Art. 50 zur Notwendigkeit macht? Ist

durch dieses Ereignis denn die Ordnung und der Friede

unter den Konfessionen gestört worden? Das kann doch

nicht behauptet werden; denn einer solchen Behäup-

tun g würden die Tatsachen widersprechen. Die
gierung des Kantons Baselland, der doch nach' Professor

Burc'khardt in erster Linie die Handhabung der Kultus-

polizei, der Ordnung und des konfessionellen Friedens

im Kanton zusteht, hat sich nicht veranlaßt gesehen,

gegenüber dieser Aeußerung irgendwie einzuschreiten-

Warum? Doch wohl deshalb, weil in der Tat der kon-

fessionelle Friede im Kanton Baselland durch jene Aeuße

rung in keiner Weise getrübt worden ist. Jene Aeuße*

rung soll im Mai 1909 geschehen sein. Das ganzei Jahr

1909 hindurch hat die Oeffentlichkeit von ihr nichts

fahren, die Presse ist darüber hinweggegangen. Erst,

als infolge einer privaten Ehrbeleidigungsklage die An

gelege,nheit letztinstanzlich vor Bundesgericht gezogen



wurde und das Bundesgericht das Strafurteil des basel-
landschaftlichen Obergerichtes aufgehoben, hat ein Teil
der Presse sich mit diesem Fall befaßt und zwar richtete
sich ihr Zorn im Grunde weniger gegen Pfarrer Meury
als gegen das Bundesgericht, das den Pfarrer straflos
entlassen hatte.

Hat etwa jene Aeußerung des Herrn Pfarrer Meury
Zustimmung und Unterstützung gefunden und dadurch
eine größere Wichtigkeit und Bedeutung erlangt? Auch
dies ist nicht der Fall. Dem Sprechenden ist keine
Preßstirnme bekannt, die sich irgendwie zustimmend zu
der Aeußerung des Herrn Pfarrer Meury ausgesprochen
hätte. Im Gegenteil. Ich kann darauf verweisen, daß
das „Vaterland" sich folgendermaßen ausgesprochen hat:
„Sicher werden viele kirchlich-treue Leser mit uns es auf-

richtig und lebhaft bedauern, daß Pfarrer Meury in die-
sem Falle keinen andern Weg und keine andere Form
gefunden hat, um den katholisch-kirchlichen Standpunkt
in der Frage der gemischten Ehe zu wahren. Dieser
katholisch-kirchliche Standpunkt wird alle Jahre an einem

Sonntag kurz nach Neujahr von den Kanzeln unserer
Kirchen aus autoritativ dargelegt und begründet. Was
hier darüber gesagt und gelehrt wird, kann jeder an-
hören und auch jeder, der guten Willens ist, verstehen."
Und die „Neuen Zürcher Nachrichten" haben hinzu-
gefügt, die Acußerungen des „Vaterland" seien voll-
ständig zutreffend und werden auch von der Redaktion
der „N. Z. N." geteilt. Wir haben es also, wenn wir den
Kall ruhig und objektiv betrachten, nur mit einer Aeuße-

rung eines Einzelnen zu tun, die weit hinten in einer
hasellandschäftlichen Gemeinde: geschehen ist; die ge-
schehen ist, ohne irgendwie ein Echo zu finden. 1st es

in der Tat gerechtfertigt, wegen einer Aeußerung, die
ein Einzelner getan hat, zu eidgenössischem Aufsehen
zu mahnen und den Bundesrat zu beauftragen, nach be-

sondern Schutzbestimmungen für den Art. 50, Abs. 2

zu suchen,? Gestatten Sie mir auch hier, wiederum auf
Professor Burckhardt und dessen Kommentar zu Art. 50

zu verweisen. „Eine konfessionelle Streitschrift oder eine
Verletzende Aeußerung" — sagt Profession Burckhardt
»sind an sich noch keine genügenden Gründe, um be-

sondere Maßnahmen zur Erhaltung des konfessionellen!
Briedens zu treffen."

(Schluß folgt.)

î'SâièSoS

Eine Anregung hinsichtlich des ,Status cleri'.
Bisher erschien der Personalschematismus der ge-

sa m ten katholischen Welt- und Ordensgeistlichkeit der

i
weiz nur alle drei Jahre; in den dazwischenliegenden

Jähren gab jedes Bistum ein gesondertes Verzeichnis
ßraus. Ein neues Gesamtverzeichnis ist für das Jahr

2 fällig. Es dürfte jedoch mancher Amtsstelle ge-
sein, wenn ein solches fortan alle Jahre erschiene.

würde sich eine gewisse Einheit in der Anorcl-
sehr empfehlen. Einzig das Bistum Basel enthält

^ alphabetisches Personenverzeichnis, welches beim
' "schlagen oft recht gute Dienste leistet. Es ließe

sich dies für sämtliche Diözesen in der Gestalt aus-
bauen, daß dieses alphabetische Verzeichnis Kolonnen-

mäßig folgendes enthielte:

Name Ort und Datum der Geburt Priesterweihe Seite

Bisher wurde bei der Aufführung der Amtsstellen
auch das Geburtsjahr, im Bistum St. Gallen überdies
das Jahr der Priesterweihe der Inhaber dieser Amts-
stellen angegeben ; dies würde durch obiges Vorgehen
überflüssig; dafür ließe sich aber bei den Pfarrämtern
das Datum der Installation anführen.

Es wäre angezeigt, daß der Schematismus sämtliche
kirchliche Behörden in den einzelnen Diözesen enthielte,
aber zum Beispiel die „Dame della Misericordia" ge-
hörten doch eher in ein sozial-caritatives Adreßbuch
hinein, wie es etwa der Schweizerische katholische Volks-
verein herausgeben könnte, als in den „Status cleri".
Es dürfte gerade bei diesem Aulasse manchem Konfrater
erwünscht sein, auf eine sehr verdienstvolle Schrift auf-
merksam gemacht zu werden: A. Wild, Pfarrer in

Mönchaltorf (Zürich), V e r a n s t a 1 t u n g e n u n d V e -

reine für soziale Fürsorge in der Schweiz.
(Kommissionsverlag der Gebr. Leenfarn & Comp., Zü-
rieh 1910.) Der Verfasser hat das Material mit Bienen-
fleiß zusammengetragen und offenbar auch das von den

katholischen Anstalten erhaltene Material unparteiisch
verwertet. X. S.

Kirchen-Chronik.
P er son al i en.

lin Anschluß an die Personalnachrichten über den

Weltklerus bringen wir als weiteren Beitrag die end-

gültigen Mutationen in den Kapuzinerklöstern.
Im Monat September wurden in den schweizerischen

Kapuzinerklöstern folgende Aenderungen vorgenommen:
In Luzern wurde P. Frowin Vikar, ferner kamen dahin
P. Sigfried, P. Carl, Prediger, und P. Ubald. In Alt-
dorf wurde P. Aegidius Guardian, P. Rogerius Vikar,
zudem kamen P. Valentin, P. Matthäus, Prediger, und
P. Agapit und als Koch Br. Bernhard. Nach Staus
kam P. Conrad als Vikar und Prediger, P. Cherubin als

Operarius, P. Julius als Professor. Nach Schwyz kam
P. Gebhard als Operarius, ferner kamen die Patres Fra-
très Nikodem, Marinas, Raphael, Wilhelm, Edmund, Mar-
kus, Kilian, Philipp und Sigismund; Br. Stephan als Koch.
Nach Zug kam P. Petrus Antonius als Vikar, P. German
als Prediger, P. Ladislaus und das Studium der 2. Theo-
logic. Nach Sur see kam P. Philibert als Guardian,
Professor der hl. Beredsamkeit und Prediger, ferner
P. Placidus, P. Didacus, P. Ignatius, P. Felician und
P. Emmeram. Nach Samen kam P. Mathias als Predi-

ger. Nach Schlüpf heim wurden versetzt P. Joseph

Aloysius als Guardian, P. Honorius als Vikar, zudem!

P. Thietland. Als Koch kauf dorthin Br. Albert. Nach

Arth kamen P. Fortunat als Guardian, P. Jucund als

Vikar, P. Aquilin wurde Professor der hl. Beredsamkeit
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und Prediger, ferner kamen P. Eusebius, P. Blasius und
P. Elisœus. Nach Andermatt wurde versetzt P. Berard
als Superior. Nach Rigi-Klösterli kam P. Anicet als

Superior. In Appenzell wurde P. Fridolin Guardian,
dann kamen als Vikar P. Lib era tus, als Professor P. Fri-
dericus, zudem P. Gerold und als Koch Br. Alfred. Nach
R a p p e rs w i 1 kam als Guardian P. Eduard, dazu P. Ro-
bert, P. Bernardin und P. Jacob, als Pförtner Br. Franz
Xaver. Nach M eis wurde versetzt P. Benedict und als

Pförtner Br. Wendelin. Nach Wil kam als Guardian
P. Engelbert und als Hilfsbruder Br. Pius. Nach N iif eis
kam P.Ivo und als Pförtner Br. Didacus, Nach: M a st r i 1 s

kam P. Paulus als Superior. Nach Pardisl'a kam P.

Theobald als Superior. Nach So I o t h u r n kam als Guar-
dian P. Thomas, als Vikar P. Deodatus, dann P. Victor
und als Operarius P. Florian, zudem' das Studium der
3. Theologie. NaCh Fr ei bürg kam P. Sixtus als Guar-
dian, Professor der hl. Beredsamkeit und Prediger bei
St. Nikolaus, überdies kamen P. Columban, P. Anton
Maria, P. Candidus, P. Callistus und als Hilfsbruder
Br. Bonifatius. Nach Ölten kamen als Guardian P.

Ferdinand, als Vikar P. Verecundus, ferner P. Agnellus
und als Pförtner Br. Joseph. Nach' Bulle kamen als

Guardian P. Laurentius, dann P. Alexius, Br. Emil als

Pförtner, Br. Paschalis als Koch. Nach Dorn ach ka-

men P. Amandus als Guardian, P. Hermann, und als

Prediger für St. Joseph in Basel P. Linus. Nach! Sitten
kamen P. Andreas, P. Hyacinth', P. Franz Salesius und

als Koch Br. Gallus. Nach, St. Maurice wurde ver-
setzt P. Sulpitius als Prediger in Monthey. Nach' Ro-
'mont kam als Guardian P. Hippolyt, ferner kamen

dorthin P. Eugen ins und als Koch! Br. Modestus'. Nach

Landeron kam als Koch Br. Remigius.

Rezensionen.
Nie wird genug über die Kirche geschrieben.

W a r u rn liebe i c h m c i n e Kirche? Ein Weck-
ruf für Jugend und Volk von J akob S eher er, Pfarrer
von Rusw.il. Mit Druckbewilligung des hochw. Bischofs
von Chur. Verlagsanstalt Benziger & Co., Einsiedeln. —,
Mit vorliegendem' Werke bietet uns der durch seine frü-
hern Veröffentlichungen bereits rühmlich bekannte Ver-
fasser eine'volkstümliche Apologie der katholischen Kirche.
Er kommt damit einem' dringenden Bedürfnis entgegen.
Wo. die Herzen der Gläubigen treu zur Kirche stehen,
da ist der Glaube an den Gottessohn und an die Wahr-
heitj die er uns gebracht, wohl! und sicher geborgen.
Wo die Kenntnis der Kirche schwindet und die Achtung
vor ihr verloren geht, wo d'êr Geist der Nörgelei und
Kritisiersucht gegen die „Braut Christi" die Seelen ver-
giftet, da wird auch bald der Stifter der Kirche, Jesus
Christus, nicht mehr verstanden und nicht mehr gehört
.werden. Darum ist heutzutage, wie selten zu einer an-
dern Zeit, der ganze Ansturm der Glaubensfeinde ein-
mütig und zielbewußt gegen die Kirche gerichtet; darum
aber war es auch nie so notwendig, wie jetzt, überall
die Liebe zur Kirche und die begeisterte Hingabe an sie
zu festigen und zu mehren, die Angriffe ihrer Gegner
zurückzuweisen und zu zeigen, wie unendlich viel ihr
die Menschheit schuldet.

Nun ist ja für die gebildeten Laien in dieser Hin-
sieht durch mehr oder "weniger tüchtige und ausführliche
Werke einigermaßen gesorgt. Was uns vor allem fehlte,
das 'war eine Apologie der Kirche für die weitesten Kreise
des Volkes und vorzüglich für die Jugend: gerade das,
womit uns jetzt der hochw. Pfarrer J. Scherer überrascht.
„Ich möchte," so spricht er seine Absicht aus, „in mög-
liehst volkstümlicher Weise die gesegnete Wirksamkeit
der Kirche und ihre göttliche Schönheit euch zeichnen."
Sein Wunsch ist Wirklichkeit geworden. In kräftiger, für
die breitesten Schichten wohlverständlicher Darstellung
Zeigt er, was die Kirche ist und was sie will, welch"
hohe Güter sie uns in ihrer Wahrheit, ihrer Tugendlehre,
in Maria, im Priestertum, Altar und Opfer spendet, wie
sie in abseitigster Weise auch für das zeitliche Wohl ihrer
Kinder besorgt ist, wie man nur aus eclelsten Gründen
katholisch wird, nur aus Unkenntnis Oder dann aus uiedri-
gen Absichten von der Kirche abfällt, wie glücklich man
lebt und stirbt unter ihrem Schutz. Die Beweisführung
ist klar und durchschlagend; die vielen Zitate sind sorg-
sam gewählt und oft von tiefster Wirkung, — nicht zum
mindesten auch die poetischen Mottos und Einlagen. Denn
mit der Apologie ist — dem Untertitel des Büchleins ent-
sprechend — stets auch che Paränese aufs glücklichste
verbunden. Die Darstellung, zeichnet sich durch Schön-
licit und Lebendigkeit der Sprache, Gemütstiefe und
edelste Volkstümlichkeit aus: da strömt alles aus vollem'
Herzen, es muß wieder zu Herzen gehen.

Natürlich läßt sich! ein solches Werk nicht schreiben,
ohne daß auch die der katholischen Wahrheit entgegen-
stehenden Irrtümer beleuchtet werden. Es gilt ja vor
allem, gegen den Indifferentismus Front zu machen, mit
welchem sich nichts weniger verträgt, als wahre Liebe
zur Kirche. Der Verfasser nimmt denn auch kein Blatt
vor den Mund und führt zuweilen eine kräftige Sprache;
doch auch an solchen Stellen klingt, wie überall, eine
warmherzige Liebe zu den Irrenden durch.

Wir wünschen dem trefflichen Werk, dem die Ver-
lagsanstalt Benziger & Go. eine geschmackvolle Ausstat-
tung gegeben, eine möglichst große Verbreitung. Vor
allem' sollte kein Seelsorger ein junges Pfarrkind in die
Fremde ziehen lassen, ohne ihm dieses goldene Büchlein
mitzugeben. P. R. B.

Biographisches.
Joseph Georg v. Ehr 1er, Bischof von Speyer.

Ein Lebensbild von Jakob Baumann, Dornvikar in Speyer.
Mit einem Bildnis. 8", X u. 348 S. Freiburg 1911, Herder.
Das Lebensbild des 1905 verstorbenen J. G. v. Ebrlet,
Bischofs von Speyer, schildert einen freundlichen! und

friedlichen Charakter, der durch persönliche Anspruchs-
losigkeit und gewissenhafte Pflichterfüllung sich ausgc-
zeichnet. Groß war dessen Ruf als Kanzelredner, daSi

Buch liefert manche schöne Probe dieser ihm verliehenen
Gabe. Der Autor, als Ehrlers Sekretär dessen langjährig
ger Vertrauter, hat mit Liebe und Hingebung des Ver-

ewigten Biographie geschrieben, die jedoch nicht An-

spruch erhebt auf absolute Vollständigkeit. Fidelis.

ßr/ef/rasfe/7.
G. Nächstens Antwort brieflich und z. T. in „Kirchenzeitung >

St. Wird alles berücksichtigt. Eventuell wäre eine mündliche

Aussprache etwa an einem Donnerstag Nachmittag vor der literal'

sehen Aussprache noch wertvoll. Sonst vorher noch über einen

Punkt brieflich.

1D> /flßrte a«/ r/A « rfer „Sr/umzer.
rrgr/z/zn/Lg' «sm'OT/icfr// finnr/i ««/»»»'Äsam.
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Tarif pr. einspaltige Nonpareille-Zeile oder deren Raum:
Ganzjährige Inserate ; 10 Cts. I Vierteljähr. Inserate*: 15 Cts.
Halb „ „

* : 12 „ Einzelne „ : 20 „
Beziehungsweise 26 mal. | * Beziehungsweise 13 mal.

Inserate
Tarif für Reklamen : Fr. 1.— pro Zeile.

Auf unveränderteWiederholung und grössere Inserate Rabati

spötfestfews Zhensfagr worsens.

Anstalt für £E3

kirchliche Kunst
Fräfel & Co., St. Gallen

ßE3 empfehlen sich zur Lieferung von solid und
kunstgerecht in ihren eigenen Ateliers gearbeiteten

Paramenten und Fahnen
sowie auch aller kirchlichen

Metallgeräte, Statuen, Teppichen etc.
zu anerkannt billigen Preisen.

Ausführliche Kataloge und Ansichtssendungen zu Diensten.

Eine schöne Auswahl unserer Kirchenparaniente kann stets
in der Buch-, Kunst- und Paranientenhandlung Räber & Cie. in
Luzern besichtigt und zu Originalpreisen bezogen werden.

Heimkehr
Stille Gedanken uon

fld. Danders

Diczvueite Auflage (11. bis 30.Tausend) ist uor kurzem
erfchienen. Das Buch umfafjt 451 Seiten in klein 8"
und kältet kartoniert nur fr. 1.30; in roeifjem feinen-

band mit öriinfehnitt, Titel in Golddruck fr. 3.—

für besondere Gelegenheiten empfehlen mir eine Aus-
gäbe, die auf bettes Papier gedruckt, fehr gefchmack-
uoll in Pergament gebunden und mit Goldfchnitt uer-

fehen iff. Preis fr. 6.—

Zroei Urteile
über diefes für alle Gelegenheiten

paffendfte Gefchenktuerk:

„ein folcher führer zum rnit und zur ïreude chriftlichcn Innen-
lebens ift das fchlichte Büchlein uon Danders. Bus dielen ßetrach-
Jungen lullen lieh für eines jeden Celiens lllüh und Arbeit lichte
Stunden der Kraft und des Briedens fchöpfen.

„Hochland", Kempten.

„ Kleines Trachtens liegt hier der edte Skizzenband auf dem
Gebiete der religiöfen Citeratur uor, in dem mir zugleich ein glück-
liches Debut begrüben dürfen. ine geiituolle Pedönlichkeit und eine
toirhlich itarke rhetorilche Kraft, der kein Geringerer als Albert
Mleyenberg das Prädikat des tüchtigen Homileten zuerkannte, hat
hier eine Anzahl ßldtter niedergefeluieben, die zur tinkehr ins
Heiligtum des innern ITlentchen uerhelfen fallen. — Danders eignet
die Fähigkeit, einen lebendigen Kontakt mit der Seele des Cefers

herzuttellen, im hohen Grade, er beherrfcht die Kuntt des latenten
Dialogs." „Allgemeine Rundichau", fflünchen

Volksverdns-Verlag, ]Vî.-Qladbach]

Ries,
Die Sonntagsevangelien

homiletisch erklärt, thematisch skizziert und in
Homilien bearbeitet, sind zu beziehen bei

Räber & Cie., Buchdruckerei, Luzern

Hotel und Pension

- HIRSCHEN -

Katholisches Vereinshaus.

In ruhiger zentraler Lage, nahe der Kapuziner- und
St. Oswaldskirche. Tramhaltestelle. Altrenommiertes Haus
mit prächtigen Gasträumen. Vorzügliche Küche und
Keller. Schattige Gartenwirtschaft. Grosses Restaurant.
Beliebtestes Münchener- und Pilsener-Bier vom Fass.

In- und ausländische Zeitungen. Grosser Saal für 400
Personen und mehrere kleinere Säle. Sehr passend für
Hochzeiten, Touristen, Passanten, Pensionäre, Vereine,
Schulen, Kircheuchöre u. s. f. Portier am Bahnhof. Auf-
merksame Bedienung. Bescheidene Preise. L. Z.

Speziell der hochw. Geistlichkeit empfiehlt sich
bestens Die Verwaltung.

Für eleu Allerseelenmonat ist bestens zu empfehlen:

Von Prof. Alb. Meyenberg,
Preis broschiert 75 Cts. und 75 Pfg.

Der Verlag: RAEBER & CIE. LUZERN.

Eine massiv

goldene Uhrkette
ist für Herren und Damen ein Geschenk

von bleibendem Wert. Sie finden eine
grosse Auswahl, auch in goldplattiert u. massiv.

Silber zu billigsten Preisen in uns. Katalog 1911
(ca, 1500 photogr. Abbild.) Wir send, ihn auf Verlangen gratis.

E. Leicht Mayer & Cie., Luzern, Kurplatz No. 41

IGEBRUEDER grassmayr
« (luh. : Max Greusslng & Söhne), Buchs (St. Gallen)

| Glockengiesserei und mech. Werkstätte
empfehlen sich zur

Herstellung von Kirchenglocken
in vollkommen reiner Stimmung und tadellosem Gusse.

Elektrischer Glockenantrieb
(Eldg. Pat. Nr. 3976)

Derselbe beansprucht wonig Kraft und Raum und funktioniert
bezeichnet. Glookenstlllile von Holz oder SohmiodeisenT Mehrjährige
^ntie für Glocken Zubehör und elektrischen Antrieb. :: :: :: ::

.5?

«3

s

KÜRER & Cü m Wil Kanton
St. Gallen

Casein

Stolen

Pluviale

Spitzen

Teppiche

Blumen

Reparaturen

Kelche

Monstranzen

Rnstalt für kirchl. Kunst
empfehlen sicli für Lieferung
ihrer solid und kunstgerecht in
eigenen Ateliers hergestellten

Paramente
und Fahnen

wie auch aller kirchlichen Ge-
fasse, Metallgeräte etc.

Offerten, Kataloge u. Muster
stehen kostenlos zur Verfügung.

Eine schöne Auswahl unserer Kirchenparamente
liegt bei Herrn Anton Achermann, StiAssakristan in
Luzern zur Besichtigung auf und kann zu unseren Original-
preisen auch dort bezogen werden.

Leuchter

Lampen

Statuen

Gemälde

Stationen
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Kirchenblumen
(Fleurs d'églises)

sowie deren Beetandteile werden in schönster Ausführung- und zu billigen preisen geliefert von

A. BÄTTIG, BLUMENFABRIK, SEMPACH.
©t© ©I© Kostenvoranschlag auf Wunsch. Referenzen zu Diensten. @7®

TurmlJhien
J. Mäder
Andelfingen

(Zürich

Oel für Ewigiicht
Dochien und Gläser

liefert bestens

J. Güntert-Rheinboldt
Mitmpf (Aargaul.

Das iflahre EftegliiA!
Slandesgebelbudi

non P. flmbros Zflrdter, Pfarrer.
•

Eberl«, Källn a Pie, Elnsledeln.

Carl Sautier
in Luzern

Kapellplatz lO — Erlacherhof
empfiehlt sich für alle ins Bankfach

einschlagenden Geschäfte.

neueste Konstruktion
auch zum Kochen zu be-
nutzen, geruchlos, kein
Ofenrohr, ganz enorme
Heizkraft,garant, hoch
feine Ausführung, so-
lange der Vorrat reicht,
per Stück nur Fr. 27—,
und zwar nicht gegen
Nachnahme, sondern 3

Monate Kredit, daher
kein Risiko.

Paul Alfred Gœbel, Basel
Poatf. Fl!. 12 Lenzgasso 15:

Die

Creöitanstalt in £uzerr
empfiehlt

sich für alle Bankgeschäfte unter Zu
Sicherung coulanter Bedingungen.

Comb Ruckli
Boldsdnnied und galvanisdie Anstalt

empfiehlt sein best eingericbt. Atelier.
(Übernahme von neuen kirchlichen

Geräten in Gold und Silber, sowie
Renovieren, (Jergolden und Uersilbern
derselben bei gewissenhafter, solider
und billiger Ausführung.

Paient HtssMIeit
sehr praktisch, vorzüglich be-
währt liefert in Kistchen von:
360 Stk. I. Grösse für tyistünd.
Brenndauer, oder von 150 Stk.
II. Grösse für 1—U/2 stündige
Brenndauer, ferner in Kistchen
beide Sorten gemischt, nämlich
120 Stk. I. Grösse und 102 Stk.
II. Gr. per Kistchen zu Fr. 7. -
A. Achermann, Stiftssakristan

Luzern.
Diese Rauch fasskohlen zeich-

nen sich aus durch leichte Ent-
zündbarkeit und lange, sichere
Brenndauer.

Muster gratis und franko.

Kirchenteppiche
in grösster Auswahl bei

Oscar Schüpfer, WeiüDiarkl

Luzern

sind zu haben bei
Räber & Cie.. Luzern.
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praAY/sc/rsfe ZaArpAm Azr cfe'e yW/Yfe/-
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7A;?F/zc//Jcez7 ciier FzY/erra /

F« Aaôew m a//ew 7i«e/z- trnc/
iS'cZî'ezôzwaderzaZ'ew/zawfWîzwi/ew.

Pre/s 30 CYs.
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.Xwîwfrljr TBttl'agsljaitiil'uitg j« gfreilitirg im ütwisgait.

Soeben jittb erjcfjierten urtb Eönnen bttvd) alte 35iut)t)anblungen
belogen werben:

Jesus Christus. Apologetische Vorträge auf dem II.
theologischen Hochschulkursus zu Freiburg i. Br. im Okt.
1908, gehalten von Dr. K. Braig, Dr. G. Esser, Dr. G.
Hoberg, Dr. C. Krieg und Dr. S.Weber. Zweite,
verbesserte Auflage, gr. 8". (VIII u. 582) c//<t 6.50;
geb. in Kunstleder </A 7.70.

Um Christus dreht sich im tiefsten Grunde cler immer
heisser tobende Kampf um den Inhalt cler Religion. Die in
obigem Buche vereinigten Vorträge bilden ein Rüstzeug, dessen
ein Gebildetor sich kaum entsehlagen darf. Namentlich auch
der denkenden Jugend gehört das Buch.

Relier, Dr. Sas tteue Seöen. Der(Ephei<=rf>nef
bes beiligett tßauIns in gomiliett für benfenbe Ei)viften bav=

gelegt. 3 <*> e 11 e, nerbefferte üluflage. 8". (VIII
u. 110) <///< 1.50; geb. in fieittto. Vd 2.—.
Des Sßöüerapoftels Sriefe haben auet) nod) beute if)ve e I e nt e tu

tare SB e r b e t r a f t. 0:. Jleiiers, beut 23cbiirfnis ber gcbilbeten
(Ifjrifteit angepafjte, formuoltenbete ^Auslegung bes (EpEjeferbricfcs
(„Das neue ß e b e n") urtb bes tpt)ilipperbriefes („S o n tt e n=

traft" 1910, <//ü 1.60; geb. »A 2.— bilbet eine §anbreict)iing
apo|tolifct)er fiebertsiueist)ett gu geiftiger CSrfrifdjrirtg in rufjigert
Stauben.

ßauer, Dr. Sie OJlomïtïjeoïogie Gilberts
bes ©ro^en mit befottberer ©enicf[id)tigiing itjrer 23e«

3iet)itngett gur ßefjre bes 1)1. Stomas. gr. 8". (XIV u. 372)
c//A 6.— ; geb. itt Seituu. 7.—.

Das 2[)ema betrifft einen reichhaltigen, für bte ffiefchichte ber
SAoraitheoiagie uitb bes mittelalterlichen üircljltehen Bebens tuidjtt»
gen SBiffensftoff. Das ßebensbtib Hilberts, bes beriihmteften
öeutfdjeu 2h^oIogen, roie and) beffett tBerbäftnis 311 feinem großen
Schüler, beut hl- 3I)otttas non Hlqutn, erfährt neue Beleuchtung.

Straubinger, Dr. ©runbpro*
bleme ber d)äftUd)en 2Beltanfd)auung.
»ortväge. 8°. (VIII u. 142) ^ 1.60; geb. in fieinra. «/ä 2.20.

3n reit: fachlicher ttttb togifcher Darfteilung erörtert SBerfaffer
bte gentraten SBahrtjeiten bes (£f)riftentiitrts : ©ott uitb bie SBelt;
Sott ttttb ber SJiettfd); (Sott in bett ^Religionen ber öeibert; ©ott
in ber fReligton ber 23ibel; ©ott urtb ©hriftus; (Xh^iftns ttttb bie
Rieche; (£hrtfterttttrri ttttb tperfönlid)teit; fReligiöfe SBahrheit ttttb
!atf)oItfches Dogma. <5tir alle nach ber SBahrheit Sud/enben!

Z„„|ot„| \/ ci Pf Professor an der Universität HrtcaJJlClal, V., vy. 1 IFreiburg in der Schweiz,

Buch Kohelet kritisch und metrisch untersucht, über-
setzt und erklärt. Zweite, verbesserte Auflage,
gr. 8®. (VIII u. 236) 4.80.

»Auf dem Metrum baut sielt der Kommentar Zapletals auf,
der in der Exegese bedacht, in der Kritik massvoll, eine wort-
volle Bereicherung der exegetischen Literatur darstellt.«

(Literarisches Zentralblatt, Leipzig 1905, S. 1313, über die l. Aufl.)

A Ulli,®.i
Haidenstrasse 21 LUZERN vis-à-vis Hôtel National

Vertreter der Paramenten-Fabrik

Victor Perret & Ci®, Lyon

empfiehlt in schöner Auswahl

PARAMENTEN
Borden —- Fransen — Seiden- und Brokat-

stoffe — Kruzifixe — Weihwasserkessel

— Religiöse Artikel —

zu äusserst billigen Preisen

Jsbetbücher sin9 zu haben bei Räber 8 Cie.,£uzerH


	

